
Vereinbarung über die Komplementstudieneinheit Journalistik  im Rahmen 

der Studiengänge „Angewandte Sprachwissenschaften“ und  

„Angewandte Literatur- und Kulturwissenschaften“ (ab WiSe 2013/14) 

 

Aufbau und Leistungspunkte  

(Stand 12. November 2013) 

Im Komplementfach Journalistik müssen insgesamt 50 Credit Points (CP) erreicht werden. 

Davon fallen 24 CP auf das Basisstudium und 26 CP auf das Vertiefungsstudium. Für alle 

Lehrveranstaltungen gelten für die Studierenden der Angewandten Studiengänge die 

gleichen Anforderungen wie für den BA Journalistik. 

 

Studierende, die im WiSe 2013/2014 noch nicht mit der Absolvierung der Lehrredaktion 

begonnen haben, wechseln mit Beginn des WS 2013/2014 in die neue Prüfungsordnung.  
 

 

Aufbau des Basisstudiums (24 CP, 14 SWS) 

Modul 1: Wissenschaftliche Grundlagen 

Einführung in die Journalistik         4 CP     2 SWS  Hausarbeit (benotete 

TL) 

Einführung in den praktischen J . 4 CP  2 SWS  Referat (unbenotete TL) 

Einführung in das Mediensystem 3 CP    2 SWS  Klausur (benotete TL) 

Einführung journalistische Ethik   3 CP     2 SWS  Referat (benotete TL) 

 

Modul 2: Recht und Politik 

Einführung in die Struktur der Rechtsordnung 3 CP     2 SWS   



Medienrecht                             4 CP     2 SWS   

Es wird eine Klausur (Modulprüfung) über beide Veranstaltungen geschrieben. 

 

Modul 3: Ressortjournalismus 

Ressortjournalismus                 3 CP     2 SWS   Arbeitsmappe/ Portfolio  

    als Modulprüfung 

 

Aufbau des Vertiefungsstudiums (26 CP, 16 SWS) 

Modul 4: Lehrredaktion 

Lehrredaktion                    14 CP  8 SWS  Arbeitsmappe als  Modulprüfung 
 

(benotete Leistung) 
 

Modul 5: Vertiefung 

Ressortjournalismus  3 CP   2 SWS  Arbeitsmappe/Portfolio (benotete TL) 

Lehrveranstaltung* 3 CP  2 SWS  (benotete TL) 

Lehrveranstaltung* 3 CP  2 SWS  (benotete TL) 

Lehrveranstaltung* 3 CP  2 SWS  (benotete TL) 

* Die Lehrveranstaltungen können aus dem gesamten Angebot „Hauptstudium Journalistik“ 

gewählt werden. Die Prüfungsart wird von den jeweiligen DozentInnen festgelegt. 


